CSSF Rundschreiben 04/155

Die Compliance Funktion

Prüfungsfragebogen


Hinweis des Abschlussprüfers
Der vorliegende Fragebogen ist in Verbindung mit dem Inhalt des Prüfungsberichts zu lesen. 

Die Antworten zu diesem Fragebogen geben unsere Ergebnisse aus den Prüfungshandlungen wider und können in Abhängigkeit von den individuellen Gegebenheiten sowie unserer fachlichen Beurteilung variieren.
Unsere Verfahren sollen ein angemessenes, jedoch kein absolutes Maß an Sicherheit bieten, dass die unserer Arbeit zu Grunde liegenden Informationen frei von wesentlichen Falschdarstellungen sind.
Zweck und allgemeine Informationen 
Aufgrund der Artikel 5 (2) und 17 (2) des abgeänderten Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor muss jedes Institut eine ordnungsgemäße Organisation der Verwaltung und des Rechungswesens sowie angemessene interne Kontrollverfahren nachweisen. Diese Anforderungen beinhalten die Einführung einer Compliance-Funktion entsprechend den Grundsätzen des vorliegenden Rundschreibens. 

Die gemäß Kapitel III. definierte Compliance-Funktion trägt zur ordnungsgemäßen Funktionsweise der im Rundschreiben IML 98/143 über die interne Kontrolle vorgesehenen dritten Kontrollebene bei, d.h. der Ebene der Kontrollen, die durch die mit der täglichen Geschäftsführung beauftragten und aufgrund der Artikel 7 (2) bzw. 19 (2) des abgeänderten Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor zugelassenen Personen (nachstehend als “die Geschäftsleitung” bezeichnet) bei den ihrer direkten Verantwortung unterliegenden Aktivitäten und/oder Funktionen durchgeführt werden. Aufgrund dessen ist die Compliance eine mit der kontinuierlichen und zeitnahen Bearbeitung der Geschäfte des Institutes und ihren Risiken verbundene regelmäßige Kontrolle. Die Einführung einer Compliance-Funktion hat als Ziel, die Kontrollen in Sachen Compliance zu organisieren, zu koordinieren und zu strukturieren, die bereits aufgrund anderer Verordnungen durchgeführt werden, die jedoch zum gegenwärtigen Zeitpunkt oft auf verschiedene Ebenen der Organisation verteilt sind.

Die Compliance-Funktion soll das Institut vor jedem Schaden schützen, der aus der Nichteinhaltung der  (gemäß Kapitel III. definierten) geltenden Normen entstehen könnte, und trägt im weiten Sinne zum effizienten Management der daraus resultierenden Risiken bei.

Die Compliance unterliegt nicht der ausschließlichen Zuständigkeit der Compliance-Funktion. Vielmehr betrifft die Erfüllung der Normen, an die sich das Institut halten muss, auch den Verwaltungsrat, die Geschäftsleitung sowie die Mitarbeiter und ist demnach als ein wichtiges Element der Compliance-Kultur eines Institutes anzusehen. Daraus folgt, dass eine solche Kultur innerhalb des Institutes gefördert werden muss. 

Anwendungsbereich des Rundschreibens
Jedes Institut luxemburgischen Rechts muss mit einer Compliance-Funktion ausgestattet sein, die den nachfolgend erläuterten Grundsätzen entspricht. Laut den in Kapitel XI. dargelegten Modalitäten gilt das Rundschreiben ebenfalls für die Zweigstellen von Instituten luxemburgischen Rechtes sowie für die Tochtergesellschaften und Gesellschaften, an denen das Institut eine bedeutsame Beteiligung hält, die unter den Geltungsbereich und den Umfang der Überwachung auf konsolidierter Basis gemäß den Artikeln 49 und 51 - 3 des abgeänderten Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor fallen.

Das Rundschreibens gilt darüber hinaus für die luxemburgischen Zweigstellen von Instituten, die ihren Sitz außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes haben.

Um die Erfüllung der Regeln von allgemeinem Interesse zu gewährleisten, darunter insbesondere diejenigen bezüglich der Bekämpfung der Geldwäsche und der Finanzierung des Terrorismus, der Verhaltensregeln des Finanzsektors und des Schutzes der Interessen der Anleger und Kunden sowie der Regelungen über die Bereiche, für die die CSSF als Behörde des Aufnahmelandes eine Kontrollverantwortung bewahrt, müssen sich die luxemburgischen Zweigstellen von Instituten mit Herkunft aus der Gemeinschaft mit einer Compliance-Struktur ausstatten, deren Zielsetzung darin besteht, sicherzustellen, dass die Aktivitäten entsprechend den Regeln, die sich auf die betroffenen Bereiche beziehen, ausgeübt werden.
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	Kapitel IV. Verantwortung des Verwaltungsrats
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	Aufgaben des Verwaltungsrats:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Unterstützt der Verwaltungsrat eine positive Haltung gegenüber Compliance?
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Fördert er die Entwicklung der Strukturen, die benötigt werden, um die Compliance-Aufgaben zu erfüllen?
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Ist in regelmäßigen Zeitabständen sichergestellt, dass das Institut eine angemessene Compliance-Funktion besitzt?
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	14
	Wurde die von der Geschäftsleitung festgelegte Compliance-Politik und –Charta vom Verwaltungsrat genehmigt?
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	15
	Hat der Verwaltungsrat als Teil seiner Überwachungsaufgaben sich mindestens jährlich im Bezug auf Compliance-Risiken von der Geschäftsleitung Bericht erstatten lassen?
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Hat der Verwaltungsrat die Verantwortung für die regelmäßige Prüfung an einen Revisionsausschuss oder einen Compliance-Ausschuss übertragen?
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Folgt der Aufbau, die Funktionsweise und die Befugnisse dieses Ausschusses den gleichen Prinzipien, denen die im Rundschreibens IML 98/143 für interne Kontrollen, Punkt 6.c erläutert sind?
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	16
	Stellt der Verwaltungsrat sicher, dass die Compliance-Funktion, wenn notwendig das Recht hat, sich direkt an den Vorsitzenden des Verwaltungsrats oder an den Revisionsausschuss bzw. an den Compliance-Ausschuss zu wenden?
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Stellt der Verwaltungsrat sicher, dass die Compliance-Funktion das Recht hat externe Sachverständige hinzuzuziehen?
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Kapitel V. Verantwortung der Geschäftsleitung
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	17
	Ist die Geschäftsleitung für die Umsetzung der Compliance Politik und die Einrichtung einer Compliance-Funktion verantwortlich?
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	18
	Wird die Compliance-Politik regelmäßig von der Geschäftsleitung auf Angemessenheit hin geprüft?
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Wird von der Geschäftsleitung sichergestellt, dass die Compliance-Politik Anwendung findet und eingehalten wird?
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Dies beinhaltet ebenfalls, dass die Geschäftsleitung im Falle der Nichteinhaltung der Politik oder im Falle von der Compliance-Funktion ermittelten schwerwiegenden Unzulänglichkeiten, die einzuleitenden Korrekturmaßnahmen und falls die Situation es erfordert, die zu verhängenden Sanktionen festlegt.
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	19
	Informiert die Geschäftsleitung in einer von ihr für geeignet erachteten Form mindestens ein Mal jährlich den Verwaltungsrat (gegebenenfalls den Revisionsausschuss oder den Compliance-Ausschuss) über den Stand der Compliance.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	20
	Werden in den Geschäftsleitungsberichten folgende Inhalte dargestellt:


	
	
	
	

	
	· Verwirklichung der Zielsetzungen der Compliance-Funktion?
	
	
	
	

	
	· für die Verwirklichung der Compliance-Zielsetzungen eingesetzten personellen und technischen Mittel?
	
	
	
	

	
	· wesentlichen Feststellungen der Arbeiten der Compliance-Funktion?
	
	
	
	

	
	· eventuell aufgedeckte Unzulänglichkeiten?
	
	
	
	

	
	· werden Korrekturmaßnahmen dargestellt und weiterverfolgt?
	
	
	
	

	
	· weitere relevante Informationen zur Bewertung ob und wie die Compliance-Funktion die in Kapitel IX des Rundschreiben 04/155 beschriebenen Aufgaben erfüllt hat?
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	21
	Hat die Geschäftsleitung des Institutes unter ihren Mitgliedern eine Person ernannt, die direkt für die Compliance-Funktion zuständig ist?
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Wurde der Name dieser Person sowie jede diesbezügliche Änderung der CSSF durch die Geschäftsleitung mitgeteilt?
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Kapitel VI. Compliance Politik
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	22
	Verfügt das Institut über eine regelmäßig aktualisierte von der Geschäftsleitung ausgearbeitete Compliance-Politik, die vom Verwaltungsrat genehmigt wurde?
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	23
	Compliance-Politik:


	
	
	
	

	
	· Wurde sie schriftlich festgehalten?
	
	
	
	

	
	· Hebt sie die Compliance-Schlüsselrisiken hervor?
	
	
	
	

	
	· Erläutert sie die vom Verwaltungsrat festgelegten Grundsätze?
	
	
	
	

	
	· Führt sie eine Compliance-Funktion ein?
	
	
	
	

	
	· Legt sie die Unabhängigkeit und Ziele der Compliance-Funktion fest?
	
	
	
	

	
	· Schreibt sie die Ausarbeitung einer Charta vor?
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Ordnet sie die Umsetzung von Schulungsprogrammen an?
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Die Compliance-Politik kann nicht alle Gesetze, Verordnungen, Rundschreiben und anderen geltenden Vorschriften im Detail erfassen, sondern sie muss die wesentlichen einzuhaltenden Grundsätze aufführen. Die Politik dient als Rahmen für die Umsetzung der Compliance-Funktion sowie der detaillierten und spezifischen Verfahren und Anweisungen.
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	Kapitel VII. Compliance-Charta
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	25
	Wurde die Vorgehens- und Arbeitsweise der Compliance-Funktion in einer von der Geschäftsleitung und vom Verwaltungsrat genehmigten Compliance-Charta festgehalten?
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	26
	Enthält die Charta mindestens die folgenden Angaben:


	
	
	
	

	
	· Legt sie die Zielsetzungen der Compliance-Funktion dar?
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	26
	· Definiert sie deren Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten?
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	· Legt sie die Unabhängigkeit und den Fortbestand fest?
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	· Beschreibt sie die Beziehungen mit anderen Abteilungen und Funktionen sowie die eventuelle Notwendigkeit einer Delegierung und/oder Koordinierung?
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	· Gewährt sie der Compliance-Funktion das Zugangsrecht zu jeglicher für die Ausführung ihrer Aufgaben notwendigen Information?
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	· Erkennt sie ihr Recht auf eigenmächtige Einleitung von Untersuchungen an?
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	· Definiert sie die Leitlinien der Berichterstattung?
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	· Legt sie das Recht fest, die Geschäftsleitung und im Bedarfsfall den Verwaltungsratsvorsitzenden oder die Mitglieder eines Revisionsausschusses oder eines Compliance-Ausschusses zu kontaktieren?
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	· Definiert sie die Bedingungen, unter denen die Funktion im Bedarfsfall externe Sachverständige zu Rate ziehen kann?
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	27
	Erfolgt die Aktualisierung der Charta zeitnah durch Veranlassung der Geschäftsführung und ist dies vom Verwaltungsrat genehmigt? 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Wird der Inhalt der Compliance-Charta und dessen Änderungen allen Mitarbeiter mitgeteilt?
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Kapitel VIII. Organisation der Compliance-Funktion 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	28
	Ist die Compliance-Funktion so organisiert, dass sie die folgenden Anforderungen erfüllt:
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	28 a)
	Unabhängigkeit
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Erfüllt die Compliance-Funktion folgendes:


	
	
	
	

	
	· Berichtet sie direkt an die Geschäftsleitung?
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	· Kann sie ihre Rolle und ihre Verantwortlichkeiten aus eigener Initiative ausüben?
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	28 b)
	Mittel
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Ist die Compliance-Funktion so organisiert, dass sie in angemessener und dauerhafter Weise arbeiten kann?
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Stehen der Compliance-Funktion die notwendigen personellen Mittel zur Erfüllung ihrer Aufgaben zur Verfügung?
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Ist die Größe der Compliance-Funktion der Größe des Instituts und dessen Komplexität angepasst? 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Hat das Institut einen Mitarbeiter als „Compliance-Officer“ bestimmt, der die Verantwortung für die Compliance-Funktion trägt?
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Wurde der Name dieser Person sowie jede diesbezügliche Änderung der CSSF mitgeteilt?
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	28 ba)
	Bestimmte Aufgaben im Bezug auf die genannten Verantwortlichkeiten im Kapitel IX können auf andere Abteilungen oder Geschäftsbereiche delegiert werden. In diesem Fall übernimmt die Compliance-Funktion eine Koordinierungsrolle zwischen den Einheiten, die mit der Ausführung der Aufgaben beauftragt sind, die aus den in Kapitel IX. beschriebenen Verantwortlichkeiten hervorgehen.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Wenn eine Compliance-Charta existiert, stellt sie folgendes dar:


	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	· Legt sie die Beziehungen und Kompetenzen zwischen den betreffenden Einheiten klar fest? 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	· Stellt sie sicher dass die Verantwortung für delegierte Aufgaben bei der Compliance-Funktion bleibt?
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	· Stellt sie sicher, dass die delegierten Aufgaben vereinbar mit den anderen Aufgaben der Einheiten sind?
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	28 bb)
	Wenn weder die Größe des Institutes noch die Art der Aktivitäten noch die eingegangenen Risiken die Schaffung einer Vollzeitposition des “Compliance-Officers” erforderlich machen, ist es zulässig, eine Person in Teilzeit damit zu beauftragen?
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Wird dafür Sorge getragen, das im Falle der Teilzeitbeschäftigung, die anderen von dieser Person ausgeübten Aufgaben mit den ihm gemäß den Bestimmungen des vorliegenden Rundschreibens obliegenden Verantwortlichkeiten vereinbar bleiben?
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Wurde dem Institut im Falle der Einrichtung einer Teilzeitstelle die Genehmigung von der CSSF erteilt?
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	28 bc)
	Es ist durch eine besondere Genehmigung der CSSF zulässig, dass das (nach  Absatz 21. von Kapitel V.) als für die Compliance-Funktion direkt zuständig ernannte Mitglied der Geschäftsleitung selbst die Position des “Compliance-Officer” übernimmt.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	28 bd)
	Hat eine Auslagerung der Compliance-Funktion an Dritte stattgefunden?
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	28 c)
	Kompetenz
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Wurde die Stelle der Compliance-Funktion mit einer Person besetzt, die eine ausreichende berufliche Kompetenz auf dem Gebiet der Bank- und Finanzaktivitäten und der anwendbaren Normen besitzt? 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Die Kompetenz der Mitglieder der Compliance-Funktion muss sowohl unter Berücksichtigung der Art des Auftrages der Mitarbeiter als auch der Komplexität und der Verschiedenartigkeit der vom Institut ausgeübten Aktivitäten bewertet werden. 


	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Hat das Institut die notwendigen Maßnahmen ergriffen, um zu gewährleisten, dass die Mitglieder der Compliance-Funktion ihre Funktionen redlich und diskret ausüben?
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	d) Delegierung und Koordinierung
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	28 d)
	Findet eine, wie in der Charta festgelegte, formale Dokumentation bezüglich der delegierten Aufgabenverteilung bei Instituten in denen die Compliance-Funktion eine koordinierende Rolle übernimmt statt?
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Organisiert der Compliance-Officer regelmäßige Abstimmungen mit den Vertretern der Abteilungen, die zur Durchführung der Compliance-Funktion beitragen?
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	Kapitel IX. Verantwortlichkeiten der Compliance-Funktion
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	29
	Um die festgelegten Zielsetzungen zu erreichen, müssen die Verantwortlichkeiten der Compliance-Funktion mindestens die folgenden Aspekte erfüllen:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	29 a)
	Identifizierung und Bewertung des Compliance-Risikos
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Identifiziert die Compliance-Funktion die Compliance-Risiken, denen das Institut im Rahmen der Ausübung seiner Aktivitäten ausgesetzt ist, und bewertet sie diese, um deren Bedeutung sowie die möglichen Konsequenzen zu ermitteln?
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Sorgt die Compliance-Funktion für die Identifizierung und die Bewertung des Compliance-Risikos, bevor das Institut einen neue Art von Fälligkeiten, Produkten oder Geschäftsbeziehungen startet, ebenso wie bei der Entwicklung der Geschäfte und des Netzwerks einer Gruppe auf internationaler Ebene?
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	29 b)
	Identifizierung der geltenden Normen
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Identifiziert die Compliance-Funktion die in Absatz 11. des vorliegenden Rundschreibens aufgeführten Normen und führt sie ein Verzeichnis der wesentlichen Bestimmungen, die die Ausübung der Tätigkeiten des Institutes regeln?
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Ist dieses Verzeichnis dem betroffenen Personal des Institutes zugänglich?
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	29 c)
	Verfahren und Anweisungen für die Umsetzung der Compliance-Politik
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Sorgt die Compliance-Funktion dafür, dass das Institut für die Umsetzung der Compliance-Politik über Bestimmungen verfügt, die als Leitlinien für das Personal der verschiedenen Berufssparten bei der Ausübung seiner täglichen Aufgaben dienen können?
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Werden diese Bestimmungen, die direkt der Compliance unterliegen (wie beispielsweise die Bekämpfung der Geldwäsche und der Schutz der Interessen der Kunden und Anleger) in geeigneter Weise in den internen Anweisungen, Verfahren und Kontrollen für die Bereiche wiedergegeben?
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Bei der Ausarbeitung dieser Bestimmungen berücksichtigt die Compliance-Funktion, soweit für das jeweilige Institut notwendig, die in Nummer 11 letzter Absatz dargelegten Berufsgrundsätze?
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	In Bezug auf die Bereiche, die nicht direkt der Compliance unterliegen, wird die Compliance-Funktion während der Ausarbeitung und der Umsetzung der internen Kontrollverfahren  einbezogen und konsultiert?
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	29 d)
	Prüfung der Einhaltung der Compliance-Politik
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Überprüft die Compliance-Funktion regelmäßig die Einhaltung der Compliance-Politik, die Verfahren und Anweisungen, und ist sie im Bedarfsfall für Anpassungsvorschläge zuständig?
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Führt die Compliance-Funktion zu diesem Zweck regelmäßige Bewertungen und Kontrollen des Compliance-Risikos durch?
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Für die Kontrollen in Sachen Compliance-Risiko sowie für die Überprüfung der Verfahren und Anweisungen untersagen die Bestimmungen des vorliegenden Rundschreibens nicht, dass die Compliance-Funktion sich in der Praxis auf die Arbeiten der Innenrevision stützt.
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	29 e)
	Zentralisierung der Informationen über die Compliance-Probleme
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Zentralisiert die Compliance-Funktion sämtliche Informationen über die im Institut ermittelten Compliance-Probleme (z.B. Verstöße gegen die Normen, Nichteinhaltung der Verfahren, Interessenkonflikte usw.)?
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Soweit sie diese Informationen nicht aus ihrer eigenen Tätigkeit erhält, überprüft sie die  zweckdienlichen Dokumente, ob intern (z.B. Kontrollberichte und Innenrevisionsberichte oder Protokolle der Geschäftsleitung oder gegebenenfalls des Verwaltungsrats) oder extern (z.B. Berichte des Abschlussprüfers, Korrespondenz von Seiten der Aufsichtsbehörde)?
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	29 f)
	Analyse, Bearbeitung und Weiterverfolgung der Compliance-Probleme
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Führt die Compliance-Funktion eine Analyse der ermittelten Probleme durch und empfiehlt gegebenenfalls Korrekturmaßnahmen, die ergriffen werden sollen, um die Mängel zu beseitigen?
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Übernimmt sie die Weiterverfolgung der zuvor ermittelten Probleme und vergewissert sich, dass die beschlossenen Korrekturmaßnahmen in angemessener Weise umgesetzt wurden und sich als effizient erwiesen haben?
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	29 g)
	Unterstützung und Beratung der Geschäftsleitung
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Unterstützt und berät die Compliance-Funktion die Geschäftsleitung bei Fragen der Compliance und der Normen, insbesondere indem sie sie auf Entwicklungen bei den Normen aufmerksam macht, die später einen Einfluss auf den Bereich der Compliance haben könnten?
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	29 h)
	Sensibilisierung und Ausbildung des Personals
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Sorgt die Compliance-Funktion dafür, das Personal für die Bedeutung der Compliance und die dazu gehörenden Aspekte zu sensibilisieren?
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Entwickelt sie zu diesem Zweck ein Weiterbildungsprogramm und vergewissert sich über dessen Umsetzung?
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	29 i)
	Kommunikation mit den Behörden
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Ist der “Compliance-Officer” zuständig für die Erfüllung der Mitteilungspflichten gegenüber den Behörden, die im Punkt “Information der Behörden” des Rundschreibens IML 94/112 über die Bekämpfung der Geldwäsche und die Vorbeugung der Nutzung des Finanzsektors zu Geldwäschezwecken vorgesehen sind? 
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	29 j)
	Dokumentation der Arbeiten und interne Berichterstattung
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Erfüllt die Compliance-Funktion folgendes:

	
	
	
	

	
	· Dokumentiert die Compliance-Funktion die gemäß den zugewiesenen Verantwortlichkeiten durchgeführten Arbeiten, insbesondere um die Zurückverfolgung der Interventionen sowie der festgehaltenen Schlussfolgerungen zu ermöglichen?
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	· erstattet sie in der von ihr für am geeignetsten erachteten Form Bericht an die Geschäftsleitung und gegebenenfalls an den Verwaltungsrat (oder an einen Revisions- oder Compliance-Ausschuss) über bedeutsame Probleme und Mängel, die sie auf Ebene der Verfahren oder sogar der Compliance-Politik feststellt, sowie über eventuell ergriffene Maßnahmen?
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	· erstellt die Compliance-Funktion neben Berichten auf Ad-hoc-Basis regelmäßig einen Bericht für die Geschäftsleitung über ihre Aktivitäten und ihre Funktionsweise?
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Erfüllen die Berichte an die Geschäftsleitung die folgenden Vorraussetzungen:

	
	
	
	

	
	· enthält dieser Bericht die Aufstellung der wesentlichen Probleme, die seit dem vorhergehenden Bericht aufgetreten sind, sowie die diesbezüglich ergriffenen Maßnahmen? 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	· informiert der Bericht die Geschäftsleitung über die durchgeführten Ermittlungen sowie die Aktivitäten im Zusammenhang mit den anderen in diesem Kapitel beschriebenen Verantwortlichkeiten?
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	Kapitel X.
Prüfung der Compliance-Funktion durch die Innenrevision
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	30
	Werden die Tätigkeiten der Compliance-Funktion in den Tätigkeitsbereich der Innenrevision mit einbezogen? 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Beurteilt die Innenrevision die Funktionsweise und die Effizienz der Compliance-Funktion?
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	31
	Ist die Compliance-Funktion klar von der Innenrevision des Instituts abgegrenzt?

	
	
	
	

	
	Kapitel XI. 

Anwendung des vorliegenden Rundschreibens auf Institute, die über Niederlassung verfügen, und auf Gruppen von Instituten 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	32
	Entsprechend dem Rundschreiben IML 96/125 über die Überwachung der Kreditinstitute auf konsolidierter Basis und dem Rundschreiben CSSF 00/22 über die Überwachung der Wertpapierunternehmen auf konsolidierter Basis wurde die Compliance-Funktion eines Institutes im Sinne und gemäß den Modalitäten dieses Rundschreibens auch auf konsolidierter Ebene eingesetzt und fand dieses unter Einbeziehung der Niederlassungen und Tochtergesellschaften (im Sinne von Artikel 48, achter Spiegelstrich des abgeänderten Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor bzw. im Sinne des neunten Spiegelstriches von Artikel 51 - 2 desselben Gesetzes), die dieses Institut im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland besitzt, statt ?
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	33
	Wird für die Institute, die über Niederlassungen oder Tochtergesellschaften im Ausland verfügen, die Umsetzung der Compliance-Politik bei diesen Vertretungen den auf lokaler Ebene geltenden Normen Rechnung getragen?
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	34
	Die Tochtergesellschaften und Niederlassungen einer bestimmten Größe müssen mit ihrer eigenen Compliance-Funktion ausgestattet sein. Hängt die Compliance-Funktion der Niederlassung aus hierarchischer und funktioneller Sicht von der Compliance-Funktion des Geschäftssitzes, dem sie angehört und an den sie Bericht erstattet ab? 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Bei den Tochtergesellschaften werden die gemäß den Bestimmungen dieses Rundschreibens erstellten Berichte nicht nur den lokalen Organen sondern in Zusammenfassung auch der Compliance-Funktion des luxemburgischen Mutterunternehmens vorgelegt, das sie analysiert und das über die hervorzuhebenden Punkte Bericht erstattet. Die Geschäftsleitung des luxemburgischen Mutterunternehmens erstellt die allgemeinen Regeln in Sachen Compliance sowohl für seine Tochtergesellschaften als auch für seine Niederlassungen. 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Textziffer

CSSF 04/155
	Beschreibung


	Ja
	Nein
	N/A
	Ref.

	35
	Bei Gesellschaften einer bestimmten Größe, an denen ein Institut eine Beteiligung zwischen 20% und 50% hält, hat das luxemburgische Institut, das nicht Mutterunternehmen ist, in Absprache mit den anderen betroffenen Aktionären oder Teilhabern sein Möglichstes getan, damit in diesen Gesellschaften eine Compliance-Funktion eingesetzt wird, die vergleichbare Standards erfüllt, wie diejenigen, die im vorliegenden Rundschreiben vorgeschrieben sind, ungeachtet der diesbezüglichen lokalen Grundsätze?
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Bemüht sich das luxemburgische Institut, eine Zusammenfassung der Compliance-Berichte der betroffenen Gesellschaften zu erhalten? 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Werden diese durch ihre eigene Compliance-Funktion analysiert? 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	36
	Die Grundsätze des Rundschreibens 04/155 schließen nicht aus, dass bei den luxemburgischen Instituten, die Niederlassungen oder Tochtergesellschaften luxemburgischer Finanzgewerbetreibender sind oder nicht, und die über eine Compliance-Funktion auf Gruppenebene verfügen, die lokale Compliance-Funktion funktionell an diejenige der Gruppe gebunden ist. Eine solche funktionelle Verbindung kann insbesondere zum Austausch von Fachwissen und zur Zurverfügungstellung technischer Mittel zwischen den verschiedenen Einheiten der Gruppe dienen; sie stellt darüber hinaus die Basis für eine Kooperation und eine Koordinierung bei einer konsolidierten Compliance-Vorgehensweise dar.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Kapitel XII. Bericht an die CSSF 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	37
	Erstellen die Institute jedes Jahr im Rahmen der gemäß dem Rundschreiben IML 98/143 über die interne Kontrolle an die CSSF gerichteten Berichte Informationen über den Zustand der Compliance-Funktion sowie über die wesentlichen in diesem Zusammenhang gemachten Feststellungen (unter Darstellung der ermittelten Schwachpunkte, der ergriffenen Korrekturmaßnahmen sowie ihrer Weiterverfolgung)?
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Enthält dieser Bericht folgende Inhalte:


	
	
	
	

	
	· wesentliche Feststellungen?
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	· Darstellung der ermittelten Schwachpunkte?
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	· ergriffenen Korrekturmaßnahmen?
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	· Weiterverfolgung der Korrekturmaßnahmen?
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